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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

10.05.2010 

Geschäftszahl 

2009/17/0202 

Rechtssatz 

Die Beschlagnahme der in Rede stehenden "Internetcomputer" war auch dann zulässig, wenn sie zwar nicht als 
Glücksspielapparate, aber als "sonstige Eingriffsgegenstände" im Sinne des § 53 Abs. 1 GSpG anzusehen sind 
(vgl. das hg. Erkenntnis vom 4. November 2009, Zl. 2009/17/0147). 


